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BGH prüft Volksverhetzung: Leugnung
des Holocaust in Dokument betrachtet
Der BGH prüft Freispruch für Holocaustleugnerin Stolz;

Entscheidung am 25. September zur Volksverhetzung und
Dokumentenverbreitung.

Der Bundesgerichtshof (BGH) steht vor einer wichtigen
Entscheidung, die das Thema Holocaustleugnung und deren
rechtliche Bewertung auf eine neue Ebene heben könnte. Dabei
wird besonders betrachtet, ob die Verbreitung von extremen
Ansichten, wie der Leugnung des Holocausts, auch in
Dokumenten an Behörden als Volksverhetzung angesehen
werden kann. Ein bestimmter Fall, der bereits für viel Diskussion
gesorgt hat, steht im Mittelpunkt: die Angeklagte Sylvia Stolz
aus Ebersberg, die in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher
Straftaten verurteilt wurde.

Der Hintergrund des Falles ist die Einreichung eines 339 Seiten
langen Schreibens bei der Finanzbehörde in München, in dem
Stolz die Existenz des Holocausts bestreitet. Der Fall wirft die
Frage auf, ob die Tatsache, dass das Dokument an eine Behörde
geschickt wurde, die Einschätzung der Verbreitung dieser
extremen Ansichten beeinflusst. Die Bundesanwaltschaft vertritt
die Auffassung, dass das Fax an das Finanzamt auch eine
Kettenverbreitung zur Folge haben könne, da der Absender nur
bedingt kontrollieren kann, an wen das Schreiben weitergeleitet
wird.

Rechtsauffassung und Argumente

Die Verteidigung argumentiert hingegen, dass die Weitergabe



an Strafverfolgungsbehörden auf einen sehr eingeschränkten
Personenkreis beschränkt sei. Laut dem Anwalt von Stolz sei es
unwahrscheinlich, dass das Dokument in die Hände einer
breiteren Öffentlichkeit gelangt. Diese Sichtweise wirft
interessante Fragen auf, nicht nur in Bezug auf die Rechtslage,
sondern auch in Bezug auf die Definition von Veröffentlichung
und Verbreitung im digitalen Zeitalter.

Der BGH plant, seine Entscheidung am 25. September zu
verkünden. Die Diskussion hat am Gerichtshof bereits intensiven
Austausch ausgelöst. Richter Jürgen Schäfer bezeichnete den
Fall als „interessante Rechtsfrage“ und stellte auch
hypothetische Szenarien zur Diskussion, in denen solche
Schreiben an Privatpersonen gesendet werden. Diese
Überlegungen könnten weitreichende Auswirkungen auf
zukünftige Urteile in ähnlichen Fällen haben.

Die Angeklagte Sylvia Stolz hat trotz der Schwere der Vorwürfe
am Verhandlungstag nicht persönlich im Gericht erschienen. In
der Vergangenheit hat sie bereits zwei Gefängnisstrafen wegen
Volksverhetzung verbüßt. Diese wiederholten Verstöße gegen
das Antidiskriminierungsgesetz werfen grundlegende ethische
Fragen zu den Grenzen der Meinungsfreiheit auf, insbesondere
wenn es um die Leugnung historischer Verbrechen geht.

Die vorangegangene Entscheidung des Landgerichts München II,
in der Stolz vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen
wurde, führte zu der Überlegung, ob Dokumente dieser Art
lediglich als formale Einsprüche gewertet werden könnten. Die
Richter nahmen dabei an, dass Stolz keine Absicht hatte, ihre
Ansichten an eine breitere Öffentlichkeit weiterzugeben und
dass die „hohe Datensensibilität der Finanzbehörden“ sowie die
Verschwiegenheitspflicht in der Vergabe von Informationen
vorgaben, das Schreiben als isolierten Fall zu betrachten.

Relevanz und künftige Implikationen

Die Gesamtdynamik dieses Prozesses ist nicht nur von



rechtlichem Interesse, sondern berührt auch gesellschaftliche
Themen wie die Verantwortung im Umgang mit extremen
Ideologien. Der Ausgang des Verfahrens wird weitreichende
Auswirkungen auf zukünftige Fälle von Volksverhetzung haben
und könnte die rechtlichen Rahmenbedingungen für die
Verbreitung von Hassreden in Deutschland signifikant
beeinflussen.

Gerade in einer Zeit, in der Antisemitismus und rechte
Ideologien wieder an Einfluss gewinnen, ist die Frage nach der
rechtlichen Behandlung solcher Äußerungen von zentraler
Bedeutung. Der BGH steht nun vor der Herausforderung, einen
Präzedenzfall zu schaffen, der die Balance zwischen
Meinungsfreiheit und dem Schutz gegen Volksverhetzung neu
gestalten könnte.

Rechtlicher Rahmen des
Volksverhetzungsparagraphen

Der § 130 des Strafgesetzbuches (StGB) definiert
Volksverhetzung als die Aufforderung zu Gewalt oder zu Hass
gegen bestimmte Gruppen, beispielsweise aufgrund ihrer
ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder nationalen Herkunft. Ein
wichtiger Aspekt hierbei ist die Frage der Meinungsfreiheit, die
im Artikel 5 des Grundgesetzes geschützt ist. Dieses Grundrecht
unterliegt jedoch Einschränkungen, insbesondere wenn es um
die Leugnung des Holocausts geht, die in Deutschland
strafrechtlich verfolgt wird. Die Abwägung zwischen freier
Meinungsäußerung und dem Schutz vor Volksverhetzung ist oft
komplex und problematisch.

Die Rechtsprechung hat in der Vergangenheit klargestellt, dass
die Leugnung des Holocausts nicht unter den Schutz der
Meinungsfreiheit fällt, da sie die historische Wahrheit negiert
und potenziell zu rassistischen und diskriminierenden
Äußerungen führen kann. Die aktuellen Verfahren tragen zu
dieser grundlegenden Diskussion bei und werfen essentielle
Fragen zu den Grenzwerten der Meinungsfreiheit auf.



Gesellschaftliche Perspektiven auf die
Holocaust-Leugnung

Die gesellschaftliche Wahrnehmung der Holocaust-Leugnung ist
in Deutschland äußerst kritisch. Viele Menschen sehen darin
nicht nur einen Angriff auf die Opfer des Nationalsozialismus,
sondern auch eine Bedrohung für die demokratische
Grundordnung. Diese Ablehnung spiegelt sich auch in
zahlreichen Umfragen wider, die im Laufe der Jahre die
bundesdeutsche Haltung zur Holocaust-Leugnung untersucht
haben. Eine Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab beispielsweise,
dass mehr als 90 % der Befragten die Leugnung des Holocausts
als verwerflich und unehrlich erachten.

Zusätzlich zeigen Bildungsinitiativen und Gedenkstätten für die
Opfer des Holocausts die Wichtigkeit von Aufklärung und
Erinnerungsarbeit auf. Diese Programme zielen darauf ab, den
historischen Kontext zu vermitteln und ein Bewusstsein für die
Gefahren von Rassismus, Antisemitismus und Extremismus zu
schaffen.

Aktuelle Statistiken und Daten zur
Radikalisierung

Die Bundeszentrale für politische Bildung berichtet, dass in den
letzten Jahren ein Anstieg von antisemitischen und
rechtsextremen Straftaten in Deutschland beobachtet wurde.
Laut dem Bericht von 2022 gab es im Jahr 2021 insgesamt 3.028
antisemitische Straftaten, wobei die Dunkelziffer vermutlich
höher liegt. Dies zeigt, dass die Auseinandersetzung mit den
Themen Antisemitismus und Holocaust-Leugnung und deren
strafrechtliche Relevanz auch in aktuellen gesellschaftlichen
Debatten von hoher Brisanz sind.

Die Zunahme solcher Straftaten macht deutlich, dass es
notwendig ist, gesellschaftliche Strukturen zu stärken und
Strategien zur Prävention und Aufklärung zu entwickeln. Vor



diesem Hintergrund bleibt das rechtliche Vorgehen gegen
Holocaust-Leugnung ein bedeutender Bestandteil des Kampfes
gegen Rassismus und Diskriminierung in Deutschland.
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